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mit dem geschützten ist oder diesem äh-
nelt, zu Geschäftszwecken für ähnliche 
Waren und/oder Dienstleistungen ohne 
Zustimmung des Inhabers auszuschließen. 
Zu beachten ist, dass eine internationale 
Markeneintragung, in der die RL angege-
ben wird oder die sich auf das Gebiet der 
RL erstreckt, denselben Schutz genießt wie 
eine Marke, die nach dem Markengesetz der 
Republik Litauen eingetragen wäre. Wie 
bereits erwähnt, seit dem 1. Mai 2004 sind 
in der RL Warenzeichen der Gemeinschaft 
gültig.

Geschmacksmuster
Rechtsschutz wird den Geschmacksmustern 
gewährt, die im Markenregister der RL 
eingetragen sind. Für das Register ist eben-
falls das Staatliche Patentbüro zuständig. 
Registriert werden nur die Geschmacks-
muster, die neu sind und über individuel-
le Eigenschaften verfügen. Der Erfinder
eines solchen Geschmacksmusters be-
sitzt ein in seiner Person befindliches
Nichtvermögensrecht und das Recht, das 
Geschmacksmuster auf seinen eigenen 
Namen registrieren zu lassen. Dieses Recht 
kann wiederum einer anderen Person über-
tragen werden. Der Inhaber des registrier-
ten Geschmacksmusters hat darüber hinaus 
das ausschließliche Recht zur Nutzung des 
Geschmacksmusters. Er kann Dritten das 
Nutzungsrecht übertragen oder diesen unter-
sagen, Produkte oder Teile davon, die eine 
Geschmacksmusterkopie sind, ohne seine 
Zustimmung herzustellen, anzubieten, zu 
verkaufen, in den Markt einzuführen usw., 
wenn dieses zu kommerziellen Zwecken 
erfolgt. Wie bereits erwähnt, ist seit dem 1. 
Mai 2004 in der RL auch das Geschmacks-
muster der Gemeinschaft gültig.

Investierung des geistigen Eigentums
Sowohl Eigentumsrechte als auch 
Leistungsschutzrechte als auch wirtschaftli-
che Rechte an industriellem Eigentum kön-
nen in die in der RL tätigen Unternehmen 
investiert (als Vermögenseinlage einge-
bracht) werden.

F. IMMOBILIEN
F.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
Der Immobilienmarkt beruht in der RL auf 
den allgemein anerkannten Grundsätzen von 
Eigentum und Besitz einschließlich des da-
mit verbundenen absoluten Schutzrechts.

Rechtsakten
• Gesetz zu Änderung des Art. 47 der 

Verfassung der Republik Litauen Nr. 

IX-1305 vom 23. Januar 2003 (Staats-
anzeiger, 2003, Nr. 14-540).

• Verfassungsgesetz zu Realisierung des 
Abs. 3 Art. 47 der Verfassung der Re-
publik Litauen Nr. IX-960 vom 20. Juni 
2002 (Staatsanzeiger, 2002, Nr. 64-1503) 
(weiterhin im Text Verfassungsgesetz).

• Zivilgesetzbuch der Republik Litauen 
vom 18. Juli 2000 (Staatsanzeiger, 2000, 
Nr. 74-2262).

• Gesetz der Republik Litauen über Im-
mobilienregister Nr. I-1539 vom 24. 
September 1996 (Staatsanzeiger, 1996, 
Nr. 100-2261).

• Gesetz der Republik Litauen über Im-
mobilienkataster Nr. VIII-1764 vom 27. 
Juni 2000 (Staatsanzeiger, 2000, Nr. 58-
1704).

• Gesetz der Republik Litauen über Grund 
und Boden Nr. I-446 vom 26. April 1994 
(Staatsanzeiger, 1994, Nr. 34-620).

• Übergangsgesetz der Republik Litauen 
über Erwerb von landwirtschaftlich ge-
nutztem Grund und Boden Nr. IX-1314 
vom 28. Januar 2003 (Staatsanzeiger, 
2003, Nr. 15-6000), neue Fassung des 
Gesetzes Nr. IX-2406 vom 15. Juli 2004 
(Staatsanzeiger, 2004, Nr. 124-4490) 
(weiterhin im Text Übergangsgesetz).

• Gesetz der Republik Litauen über Bau-
wesen Nr. 1-1240 vom 19. März 1996 
(Staatsanzeiger, 1996, Nr. 32-788).

• Gesetz der Republik Litauen über Ter-
ritorialplanung Nr. I-1120 vom 12. De-
zember 1995 (Staatsanzeiger, 1995, Nr. 
107-2391).

• Gesetz der Republik Litauen über Wie-
derherstellung von Rechten litauischer 
Bürger auf bestehendes Immobiliarver-
mögen Nr. VIII-359 vom 1. Juli 1997 
(Staatsanzeiger, 1997, Nr. 65-1558).

• Gesetz der Republik Litauen über Be-
sitz, Nutzung und Verfügung über staat-
liches und kommunales Vermögen Nr. 
VIII-729 vom 12. Mai 1998 (Staatsan-
zeiger, 1998, Nr. 54-1492).

Zuständige Institutionen
• Staatliches Zentralregister;
• Hypothekenunternehmen;
• Abteilung zum Schutz des Kulturerbes 

bei dem Kultusministerium der Repu-
blik Litauen;

• Verwaltungen der Kreisverwaltungen;
• Kommunen.

F.2. Wir heben hervor

Erwerb von Grundstücken
Gemäß dem Verfassungsgesetz haben die 
Bürger, ständige Einwohner und juristi-
sche Personen der EU-Mitgliedsstaaten, 

der der NATO oder dem Europäischen 
Wirtschaftsraum angehörenden Staaten das 
gleiche Recht wie Subjekte Litauens, ein 
Grundstück, innere Gewässer und Wälder 
in Litauen zu erwerben.

Eine Ausnahme bildet der Erwerb der 
Grundstücke, die der landwirtschaftli-
chen und forstwirtschaftlichen Nutzung 
bestimmt sind – bis zum Ablauf der in 
dem Abkommen über den EU-Beitritt der 
LR festgelegten Übergangsperiode von 7 
Jahren dürfen die Auslandssubjekte keine 
Grundstücke der oben genannten Nutzung 
erwerben (außer den Ausländern, die nicht 
weniger als 3 Jahre in Litauen dauerhaft 
Aufenthalt hatten und die landwirtschaftli-
che Tätigkeit ausübten, und den ausländi-
schen juristischen Personen sowie anderen 
Organisationen, die in Litauen Vertretungen 
oder Niederlassungen gegründet haben).

Eine Person darf nicht mehr als 300 ha 
landwirtschaftlich genutzten Boden von 
dem Staat Republik Litauen erwerben, und 
im Inland darf eine Person überhaupt nicht 
mehr als 500 ha landwirtschaftlich genutz-
ten Boden erwerben.

Es ist untersagt, Grundstücke als priva-
tes Eigentum zu erwerben, die dem Staat 
der Republik Litauen angehören (inne-
re Gewässer von staatlicher Bedeutung, 
Grundstücke, die am Meeresstrand lie-
gen oder Grundstücke, die in staatlichen 
Seehäfen liegen u.a.).

Den ausländischen Subjekten, die den ge-
wählten europäischen und transatlantischen 
Integrationskriterien nicht entsprechen, 
dürfen nach anderen von den Gesetzen 
vorgesehenen Gründen ein Grundstück in 
Litauen mieten oder nutzen oder verwal-
ten.

Erwerb der Bauwerke
Litauische und ausländische Subjekte haben 
das gleiche Recht Wohnungen, Gebäude 
und andere Bauwerke in Litauen zu erwer-
ben. Es ist jedoch untersagt, die Bauwerke, 
die im Eigentum des Staates Republik 
Litauen stehen, privat zu erwerben.

Kauf-Verkauf der Immobilien
Nach Art. 6.393 des Zivilgesetzbuches 
der RL muss jeder Kaufvertrag über ein 
Grundstück bzw. ein Bauwerk notariell 
beurkundet werden. Bei Nichteinhaltung 
dieser Formvorschrift ist der Vertrag nich-
tig. Zu beachten ist, dass das Eigentum 
an Immobilien mit Übergabe an den 
Käufer erfolgt, die durch ein entsprechen-
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des Dokument, das die Angebots- und 
Annahmeerklärung enthält, oder durch 
jede andere im Vertrag erwähnte Urkunde 
belegt wird. Die notarielle Beurkundung 
des Kaufvertrags gibt den Parteien des 
Rechtsgeschäfts bereits ein absolutes Recht, 
aber den Dritten gegenüber kann davon ein 
Gebrauch gemacht werden und rechtliche 
Folgen können erst dann eintreten, wenn 
die Übergabe des Eigentumsrechts ord-
nungsgemäß im Immobilienregister ange-
meldet worden ist.

Immobilienmiete
Gemäß dem ZGB der RL muss jeder 
Mietvertrag über Immobilien in schriftli-
cher Form abgeschlossen werden. Nach 
den Art. 6.531 und 6.547 des ZGB der 
RL kann gegenüber Dritten von einem 
Mietvertrag erst dann Gebrauch ge-
macht werden, wenn der Mietvertrag im 
Immobilienregister angemeldet ist. Ändert 
sich der Immobilieninhaber, so werden alle 
Mietrechte und Pflichten auf den neuen
Inhaber gemäß dem Mietvertrag, der im 
Immobilienregister angemeldet ist, übertra-
gen. Andererseits hat der Mieter ein Recht 
nach dem Wechsel des Immobilieninhabers 
auch den im Immobilienregister angemel-
deten Mietvertrag aufzulösen.

G. REGIONALE UND UNIVERSALE 
HANDELSVERTRÄGE, AN DENEN 
DIE REPUBLIK LITAUEN EIN 
SIGNATARSTAAT IST

Internationale Handelsbeziehungen der RL 
können folgenderweise definiert werden:
Erstens, vertragliche Beziehungen der EU 
und zweitens, individuelle Beteiligung an 
den regionalen und universalen internatio-
nalen Handelsverträgen.

Ab 1. Mai 2004 ist Litauen zum EU-
Mitglied geworden und hat die vertrag-
lichen Beziehungen der EU mit den 
dritten Staaten sowie internationalen 
Organisationen übernommen. Litauen hat 
alle Freihandelsabkommen, die bis zum 
EU-Beitritt abgeschlossen wurden, einge-
stellt, um die Gewährleistung des einheitli-
chen ausländischen Handels zu sichern.

Was die individuelle Beteiligung an den mul-
tilateralen internationalen Handelsverträgen 
anbetrifft, so ist Litauen seit dem 31. Mai 
2001 Mitglied der Welthandelsorganisation 
(WTO).

Außerdem ist Litauen Mitglied der 
Organisation der Wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit und der Erweiterung 

(OECD). Seit 1998 beteiligte sich Litauen 
an dem Baltischen Regionalen Programm 
(Baltic Regional Programme) der OECD, 
dessen Hauptziel es war, das wirtschaftliche 
Wachstum des Baltikums zu fördern. Nach 
der Umsetzung der wichtigsten Aufgaben 
wurde das Baltische Regionale Programm 
im Jahre 2005 abgeschlossen. Die weitere 
Zusammenarbeit Litauens mit der OECD 
sollte im Rahmen einer neuen Strategie - 
Differentiated Engagement Strategy (DES) 
- erfolgen.

Was regionale Handelsverträge anbe-
trifft, ist die RL ein aktives Mitglied des 
Ostseerats (Council of the Baltic Sea States 
(CBSS)). Eine der drei Arbeitsgruppen des 
CBSS ist Arbeitsgruppe Wirtschaftliche 
Kooperation (Working Group on Economic 
Cooperation (WGEC)). Die WGEC analy-
siert Probleme, die sich auf die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit der Region bezie-
hen, und macht Vorschläge hinsichtlich 
der Maßnahmen, die die Investitions- und 
Handelsbedingungen im Baltikum verbes-
sern würden.

H. RECHTLICHE 
RAHMENBEDINGUNGEN ZU IMPORT 
UND EXPORT
H.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
EU-Mitgliedschaft, abgeschlossene EG-Ver-
träge über Freihandel mit den dritten Staaten, 
Mitgliedschaft in der WTO verhindern die 
Einführung einseitiger Zollgebühren oder 
sonstiger Handelshindernisse. Hierdurch 
wird der Grundsatz eines freien Handels 
gesichert.

Rechtsakten
• Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des 

Rates vom 12.Oktober 1992 zur Festle-
gung des Zollkodex der Gemeinschaften 
(in der jeweils geltenden Fassung).

• Verordnung der Kommission (EWG) Nr. 
2454/93 vom 2. Juli 1993 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zu der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Fest-
legung des Zollkodex der Gemeinschaf-
ten (in der jeweils geltenden Fassung).

• Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Ra-
tes vom 23. Juli 1987 des Rates über die 
zolltarifliche und statistische Nomenkla-
tur sowie den. Gemeinsamen Zolltarif 
(in der jeweils geltenden Fassung).

• Verordnung (EWG) Nr. 918/83 des Ra-
tes vom 28. März 1983 über das gemein-
schaftliche System der Zollbefreiungen 
(in der jeweils geltenden Fassung).

• Verordnung (EG) Nr. 800/1999 vom 15. 

April 1999 über gemeinsame Durchfüh-
rungsvorschriften für Ausfuhrerstattun-
gen bei landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen (in der jeweils geltenden Fassung).

• Das Abkommen über den EU-Beitritt 
von 2003 (Staatsanzeiger, 2004, Nr. 1-
1).

• Befehl des Finanzministers Nr. 171 vom 
10. Juli 1998 über die Bestätigung der 
Bestimmungen des Zollamtes der Repu-
blik Litauen (Staatsanzeiger, 2004, Nr. 
98-3652).

• Mehrwertsteuergesetz der Republik 
Litauen Nr. IX-751 vom 5. März 2002 
(Staatsanzeiger, 2002, Nr. 35-1271).

• Gesetz der Republik Litauen über Ver-
brauchsabgaben Nr. IX-569 vom 30. 
Oktober 2001 (Staatsanzeiger, 2001, Nr. 
98-3482).

Zuständige Institutionen
• Zollamt bei dem Finanzministerium der 

Republik Litauen;
• Staatliches Steueramt bei dem Finanz-

ministerium der Republik Litauen;
• Wirtschaftsministerium der Republik 

Litauen;
• Nationales Zahlungsamt bei dem Land-

wirtschaftsministerium der Republik Li-
tauen;

• Regelungsamt des Landwirtschafts- und 
Lebensmittelmarktes.

Rechtliche Regelung des Imports/
Exports und die Europäische Union
Mitgliedschaft in der WTO und in der 
EU eröffnen den Unternehmern neue 
Möglichkeiten und verhindern die einseiti-
ge Einführung von Zöllen, Einschränkung 
von Import- und Exportquoten, diskrimi-
nierende Binnensteuern, den Handel be-
schränkende Lizenzierung.

H.2. Wir heben hervor

Zolltarife und ihre Arten
Der Zollkodex der Gemeinschaft und 
die Vorschriften für die Umsetzung des 
Zollkodex bestimmen, dass die Zollabgaben 
für die sämtlichen im Zollgebiet der 
Gemeinschaft eingeführten Waren gesam-
melt werden, außer den folgenden Waren:

1) zollfreien Waren;
2) Waren, für die die in den entsprechen-

den EU-Rechtsakten festgelegte Befrei-
ung von Zolltarifen gilt;

3) Waren, die gemäß den Ausnahmen in 
der Verordnung (EEG) Nr. 918/83 des 
Rates von Zöllen befreit sind.

Für die Berechnung der Zölle bedarf es ei-
ner folgenden Wertfeststellung:
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Waren, die frei in den Markt eingeführt 
werden, vorgelegt wird.

I. BESCHÄFTIGUNG UND 
ARBEITSVERHÄLTNISSE
I.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
In der RL werden die Arbeitsverhältnisse 
nach folgenden Grundsätzen geregelt: 
Verbandsfreiheit, Freiheit der Berufswahl, 
staatliche Hilfe für Personen bei der 
Verwirklichung ihres Rechts auf Arbeit, 
Gleichheitsgrundsatz für alle Personen 
im Arbeitsrecht, sichere und gesund-
heitsfreundliche Arbeitsbedingungen, ge-
rechte Entlohnung für geleistete Arbeit, 
Verbot von Zwangs- und Pflichtarbeit
in jeder Erscheinungsform, Bestand von 
Arbeitsverhältnissen usw.

Rechtsakten
• Arbeitsgesetzbuch der Republik Litauen 

vom 4. Juni 2002 (Staatsanzeiger, 2002, 
Nr. 64-2569).

• Gesetz für Staatsbedienstete der Repu-
blik Litauen Nr. VIII-1316 vom 8. Juli 
1999 (Staatsanzeiger, 1999, Nr. 66-
2130).

• Gesetz des Gewerkschaftsbundes der 
Republik Litauen vom 21. November 
1991 (Staatsanzeiger, 1991, Nr. 34-
933).

• Gesetz des Arbeitsrates der Republik 
Litauen vom 26.Oktober 2004 (Staats-
anzeiger, Nr. 164-5972).

• Gesetz über europäische Betriebsräte 
der Republik Litauen (Staatsanzeiger, 
2004, Nr. 39-1271).

• Gesetz der Republik Litauen über Si-
cherheit und Gesundheit von Ange-
stellten Nr. IX-1672 vom 1. Juli 2003 
(Staatsanzeiger, 2003, Nr. 70-3170).

• Gesetz der Republik Litauen über staat-
liche Sozialversicherung Nr. I-1336 vom 
21. Mai 1991 (Staatsanzeiger, 1991, Nr. 
17-447).

• Gesetz der Republik Litauen über 
Rechtsstellung der Ausländer Nr. IX-
2206 vom 29. April 2004 (Staatsanzei-
ger, 2004, Nr. 73-2539).

• Gesetz der Republik Litauen über staat-
liche Arbeitsaufsichtsbehörde Nr. IX-
1768 vom 14. Oktober 2003 (Staatsan-
zeiger, 2003, Nr. 102-4585).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Garantien für Dienstreisende Nr. X-
199 vom 12. Mai 2005 (Staatsanzeiger, 
2005, Nr. 67-2406).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Arbeitnehmerbeteiligung in europä-
ischen Gesellschaften Nr. X-200 vom 

12. Mai 2005 (Staatsanzeiger, 2005, Nr. 
67-2407).

Zuständige Institutionen
• Ministerium für Soziales und Arbeit der 

Republik Litauen;
• Vorstand des staatlichen Sozialversiche-

rungsfonds bei dem Ministerium für So-
ziales und Arbeit der Republik Litauen;

• Litauisches Arbeitsamt bei dem Mini-
sterium für Soziales und Arbeit der Re-
publik Litauen;

• Staatliche Arbeitsaufsichtsbehörde.

Anstellung, Arbeitsverhältnis und die 
Europäische Union
Bei den Verhandlungen über die EU-
Mitgliedschaft wurde im Bereich des freien 
Personenverkehrs eine Übergangszeit von 
2 bis 7 Jahr ab Anfang der Mitgliedschaft 
Litauens (Formel 2+3+2) vereinbart. 
Während der Übergangszeit können die 
Mitgliedstaaten der EU die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer aus Litauen beschrän-
ken. Seinerseits wird Litauen auch die 
Möglichkeit haben, die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer aus den EU-Mitgliedstaaten 
zu beschränken, die solche Beschränkungen 
für Litauen eingeführt haben. Nach dem EU-
Beitritt wenden Großbritannien, Schweden 
und Irland keine Beschränkungen bezüg-
lich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer aus 
Litauen an. Griechenland, Island, Spanien, 
Portugal und Finnland wenden auch keine 
Beschränkungen mehr an. In Dänemark, 
den Niederlanden, Italien und Norwegen 
bleibt die Pflicht einer vereinfachten
Arbeitserlaubnis für litauische Staatsbürger 
bestehen. Mit den anderen Ländern, die 
Beschränkungen für die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer eingeführt haben, hat Litauen 
die Möglichkeit, über die Aufhebung der 
Übergangsregelungen zu verhandeln.

I.2. Wir heben hervor

Beschäftigung von Ausländern
Ein Ausländer, der in der RL eine 
Beschäftigung aufzunehmen beabsich-
tigt, muss eine Arbeitserlaubnis haben, es 
sein denn, er entspricht den Bedingungen, 
bei denen keine Arbeitserlaubnis erfor-
derlich ist. Außer einer solchen Erlaubnis 
muss ein Ausländer, der in der RL zeit-
lang sich aufzuhalten beabsichtigt, zusätz-
lich eine befristete oder eine unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis haben.

Unabhängig von der Art der Beschäftigung 
benötigen die Staatsangehörige der EU-
Mitgliedstaaten keine Arbeitserlaubnis. 
Solche Personen, falls sie beabsichtigen, 

mindestens drei Monate in einer Jahreshälfte 
in der Republik Litauen erwerbstätig zu 
sein, sind verpflichtet, ihren Wohnsitz in
der Republik Litauen anzumelden.

Abschluss eines Arbeitsvertrags
Ein Arbeitnehmer darf eine Arbeitsstelle 
erst danach dann antreten, nachdem ein 
Arbeitsvertrag mit ihm abgeschlossen, 
eine Zweitausfertigung des Arbeitsvertrags 
ihm eingereicht worden ist sowie nach-
dem er sich einen seine Identität nachwei-
senden Ausweis hat ausstellen lassen. Ein 
Arbeitsvertrag muss in schriftlicher Form 
nach den von der Regierung der Republik 
Litauen festgelegten Mustern abgeschlos-
sen werden.

Die Bestimmungen des Arbeit-
svertrages werden in wesentliche 
Mindestanforderungen und darüber 
hinausgehende Bestimmungen einge-
teilt. Wesentliche Mindestanforderungen 
sind solche, die für einen wirksamen 
Vertragsabschluss unabdingbar sind. Zu 
den unabdingbaren Bestimmungen gehö-
ren Arbeitsplatz und Stellenbeschreibung. 
Für manche Arbeitsverträge können auch 
andere unabdingbare Bedingungen gel-
ten (Vereinbarung über eine Vertragsfrist, 
Saisonarbeit usw.). Darüber hinaus muss 
in jedem Arbeitsvertrag eine Vereinbarung 
über das Arbeitsentgelt enthalten sein. 
Andere Bestimmungen, die Gegenstand 
einer Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber sein können, sind solche, 
die durch das litauische Arbeitsrecht so-
wie andere Rechtsakten oder durch den 
Kollektivvertrag nicht untersagt sind und 
die die Stellung des Arbeitnehmers im 
Vergleich mit den von den Gesetzen festge-
legten Anforderungen nicht belasten.

Befristeter Arbeitsvertrag
Es ist untersagt, befristete Arbeitsverträge 
abzuschließen, soweit die Arbeit auf Dauer 
angelegt ist. Ausnahmen werden in Gesetzen 
oder Kollektivverträgen festgelegt.

Änderungen der Arbeitsbedingungen
Dem Arbeitgeber steht kein Recht zu, vom 
Arbeitnehmer eine Arbeitsleistung zu ver-
langen, die nicht in dem Arbeitsvertrag 
vereinbart ist. Ausgenommen hiervon 
sind die im Arbeitsgesetzbuch benannten 
Fälle. Zulässig sind die Änderungen der 
Arbeitsbedingungen demnach bei:

1) einer Produktionsverlagerung, den 
Umsatzwechsel, der Umgestaltung 
genutzten Fertigungstechnik oder der 
Arbeitsorganisation und in anderen Fäl-
len, wie z. B. betrieblich veranlasster 
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als Schadenersatz verlangen, wenn 
es keine Gründe für eine vollständige 
Haftung vorliegen, d. h. keinen Vorsatz 
des Arbeitnehmers, keine zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehende 
Vereinbarung über volle Haftung usw. Die 
Schäden, dessen Umfang ein durchschnitt-
liches Monatsgehalt des Arbeitnehmers 
nicht übersteigt, können nach schriftli-
cher Mitteilung des Arbeitgebers vom 
Monatsgehalt des Arbeitnehmers einbehal-
ten werden, während in anderen Fällen das 
Gericht oder andere zuständige Institution 
zur Klärung der Angelegenheit einbezogen 
werden muss.

J. ELEKTRONISCHE 
KOMMUNIKATION, 
INFORMATIONSTECHNOLOGIEN UND 
ELEKTRONISCHE UNTERSCHRIFT
J.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
Die Rechtsakten der RL, die das Gebiet der 
elektronischen Kommunikation regeln, be-
ruhen auf folgenden Grundsätzen: effektive 
Lenkung und Nutzung der beschränkten 
Ressourcen für die Telekommunikation, 
technologische Neutralität und funktionel-
le Gleichwertigkeit, Verhältnismäßigkeit, 
Mindestmaß an Regulierung, rechtliche 
Sicherheit angesichts eines sich ändern-
den Marktes, Sicherung wirtschaftlicher 
Entwicklung und wirksamen Wettbewerbs, 
Verbraucherschutz, Lenkungskriterien, Ob-
jektivität von Voraussetzungen und Verfah-
ren, Transparenz und Nichtdiskriminierung.

Rechtsakten
• Gesetz der Republik Litauen über elek-

tronische Kommunikation Nr. IX-2135 
vom 15. April 2004 (Staatsanzeiger, 
2004, Nr. 69-2382).

• Gesetz der Republik Litauen über elek-
tronische Signatur Nr. VIII-1822 vom 
11. Juli 2000 (Staatsanzeiger, 2000, 
Nr.61-1827).

• Gesetz der Republik Litauen über recht-
lichen Schutz persönlicher Daten Nr. I-
1374 vom 11. Juni 1996, neue Fassung 
des Gesetzes (Staatsanzeiger, 2003, Nr. 
15-597).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Information der Öffentlichkeit Nr. I-
1418 vom 2. Juli 1996, neue Fassung 
des Gesetzes (Staatsanzeiger, 2006, Nr. 
82-3254).

• Gesetz der Republik Litauen über Ratifi-
zierung der Satzung der Internationalen 
Telekommunikationsunion und der Kon-
vention zur Internationalen Telekommu-
nikationsunion Nr. VIII-1340 vom 28. 

September 1999 (Staatsanzeiger, 2000, 
Nr. 5-123).

Zuständige Institutionen
• Regierung der Republik Litauen;
• Verkehrsministerium der Republik Li-

tauen;
• Aufsichtsamt für das Fernmeldewesen 

neben der Regierung der Republik Li-
tauen;

• Entwicklungsausschuss der Informati-
onsgesellschaft neben der Regierung der 
Republik Litauen;

• Staatliche Aufsichtsbehörde für Daten-
schutz;

• Standardisierungssamt der Republik Li-
tauen;

• Wettbewerbsrat der Republik Litauen;
• Ethikkommission der Journalisten und 

Verlage;
• Kommission für Funk und Fernsehen 

der Republik Litauen;
• Rat der Wissensbasierten Gesellschaft.

J.2. Wir heben hervor

Elektronische Kommunikation
Im Gesetz über die elektronische 
Kommunikation werden öffentliche 
Verhältnisse in Bezug auf die Dienst-
leistungen elektronischer Kommunikation 
sowie elektronischer Netze und der damit 
verbundenen Mittel und Leistungen sowie 
auf die Nutzung von Ressourcen elektro-
nischer Kommunikation geregelt; darüber 
hinaus werden in diesem Gesetz auch die 
öffentlichen Verhältnisse geregelt, die sich 
auf Radiogeräte, Endgeräte sowie auf elek-
tromagnetische Kompatibilität beziehen. 
Wirtschaftssubjekte sind berechtigt, auf dem 
Gebiet der elektronischen Kommunikation 
tätig zu sein ohne vorherige Genehmigung 
staatlicher Institutionen unter Einhaltung 
der in den Gesetzen und sowie in den durch 
das Aufsichtsamt für das Fernmeldewesen 
verabschiedeten Rechtsakten enthal-
tenen Bestimmungen, die allgemeine 
Voraussetzungen für eine Tätigkeit auf dem 
Gebiet elektronischer Kommunikation re-
geln. Bestimmte Tätigkeiten auf dem Gebiet 
elektronischer Kommunikation sind gegen-
über einer zuständigen Aufsichtsbehörde 
anzeigepflichtig.

Den Wirtschaftssubjekten, die einen er-
heblichen Einfluss auf den elektronischen
Verbindungsmarkt ausüben, d.h. einzel-
nen Subjekten oder denen mit anderen 
wirtschaftlichen Subjekten verbundenen 
Subjekten, die eine der marktbeherrschen-
den gleiche Stellung einnehmen, wer-
den kraft des Gesetzes über elektronische 

Kommunikation zusätzliche Anforderungen 
an Transparenz, Nichtdiskriminierung, 
Rechnungsführung, Geschäftsführung usw. 
gestellt.

Elektronische Unterschrift
Das Gesetz über elektronische Unterschrift 
legt fest, dass eine sichere elektronische 
Unterschrift, die mit einer sicheren Anlage 
zur Schaffung einer sicheren Unterschrift 
geschaffen wurde und die mit einem Qua
lifizierungszertifikat beglaubigt wird, die-
selbe Rechtskraft wie eine handschriftliche 
Unterschrift in Unterlagen hat und damit 
als Beweismittel vor Gericht zulässig ist. 
Es ist zu beachten, dass die Angaben zur 
Unterschriftsprüfung öffentlich sind. Das o. 
g. Gesetz bestimmt ferner, dass litauische 
Anbieter von Zertifizierungsleistungen, die
Qualifizierungszertifikate ausstellen, sich
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für 
elektronische Unterschrift nach den ent-
sprechenden Vorschriften registrieren 
lassen müssen. Die von ausländischen 
Zertifizierungsanbietern ausgefertigten
Bescheinigungen sind den qualifizier-
ten Bescheinigungen von den litauischen 
Anbietern rechtlich gleichgestellt.

Schutz persönlicher Daten
Der Schutz persönlicher Daten erstreckt 
sich auf Verwaltung der persönlichen 
Daten, wenn:
• persönliche Daten von einer in Litauen 

gegründeten und tätigen Datenbank ver-
waltet werden;

• persönliche Daten von einer Datenbank 
verwaltet werden, die nicht in Litauen 
gegründet wurde, aber dem litauischen 
Recht in Übereinstimmung mit dem In-
ternationalen Völkerrecht unterliegt;

• persönliche Daten von einer Datenbank 
verwaltet werden, die in einem Staat, 
der kein EU-Mitgliedstaat ist, gegründet 
wurde und tätig ist, aber in Litauen auf-
gebaute automatische Personendaten-
schutzmittel benutzt, es sei denn, dass 
diese Mittel lediglich für die Weiterlei-
tung angewandt werden.

Bei der Erfüllung der Verpflichtungen der
EU-Mitgliedschaft Litauens wird durch 
dieses Gesetz auch ein freier Verkehr per-
sönlicher Daten gewährleistet. Dem Gesetz 
zufolge gelten als persönliche Daten jegli-
che Information, die sich auf eine natürli-
che Person – ein Datensubjekt – bezieht, 
dessen Identität bekannt ist oder direkt bzw. 
indirekt ermittelt werden kann, indem man 
solche Daten wie Personenkennzeichen, ein 
oder mehrere der Person charakteristische 
Merkmale physischer, physiologischer, 
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III. Unternehmensrecht

• Gesetz der Republik Litauen über Re-
gister der juristischen Personen Nr. IX-
368 vom 12. Juni 2001 (Staatsanzeiger, 
2001, Nr. 55-1940).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Europäischen Genossenschaften Nr. X-
696 vom 15. Juni 2006 (Staatsanzeiger, 
2006, Nr. 73-2764).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Europäische wirtschaftliche Interessen-
vereinigung Nr. IX-1939 vom 22. De-
zember 2003 (Staatsanzeiger, 2004, Nr. 
4-43).

• Gesetz der Republik Litauen über Eu-
ropäische Gesellschaften Nr. IX-2199 
vom 29. April 2004 (Staatsanzeiger, 
2004, Nr. 79-2710).

• Gesetz der Republik Litauen über Ak-
tiengesellschaften vom 13. Juli 2000, 
neue Fassung des Gesetzes Nr. IX- 1889 
vom 11. Dezember 2003 mit späteren 
Änderungen und Ergänzungen (Staats-
anzeiger, 2003, Nr. 123-5574).

• Gesetz der Republik Litauen über 
Einzelunternehmen Nr. IX-1805 vom 
6. November (Staatsanzeiger, 2003, 
Nr.112-4991).

• Gesetz der Republik Litauen über staat-
liche und kommunale Unternehmen 
vom 21. Dezember 1994, neue Fassung 
des Gesetzes Nr. IX-1895 vom 16. De-
zember 2004 mit späteren Änderungen 
und Ergänzungen (Staatsanzeiger, 2004, 
Nr. 4-24).

• Gesetz der Republik Litauen über land-
wirtschaftliche Gesellschaften Nr. IX-
1804 vom 6. November 2003 (Staatsan-
zeiger, 2003, Nr. 112-4990).

• Gesetz der Republik Litauen über Land-
wirte Nr. IX-1250 vom 10. Dezember 
2002 (Staatsanzeiger, 2002, Nr. 123-
5537).

• Gesetz der Republik Litauen über Ge-
nossenschaften vom 1. Juni 1993 (neue 
Fassung des Gesetzes Nr. IX-903 vom 
28. Mai 2002 mit späteren Änderungen 
und Ergänzungen (Staatsanzeiger, 2002, 
Nr. 57-2296).

• Gesetz der Republik Litauen über land-
wirtschaftliche Betriebe vom 16. April 
1991 (neue Fassung des Gesetzes Nr. 
IX-330 vom 17. Mai 2001 mit späteren 

Änderungen und Ergänzungen (Staats-
anzeiger, 2001, Nr. 45-1974).

• Gesetz der Republik Litauen über As-
soziationen Nr. IX-1969 vom 22. Janu-
ar 2004 (Staatsanzeiger, 2004, Nr. 25-
745).

• Beschluss der Regierung der Republik 
Litauen über die Gründung und Sat-
zungsbestätigung des juristischen Perso-
nen Nr. 1407 vom 12. November 2003 
(Staatsanzeiger, 2003, Nr. 107-4810).

Zuständige Institutionen
• Wirtschaftsministerium der Republik 

Litauen;
• Justizministerium der Republik Litauen;
• Staatliches Registerzentrum;
• Wertpapierkommission;
• Litauische Bank;
• Versicherungsaufsichtskommission.

A.2. Wir heben hervor

Unternehmensarten
Zurzeit dürfen in der Republik Litauen fol-
gende Unternehmensarten, die den Status 
einer juristischen Person haben, gegründet 
werden:
• eine Aktiengesellschaft oder geschlosse-

ne Aktiengesellschaft;
• Einzelunternehmen;
• Personengesellschaft (offene Handels-

gesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft);

• Staatliches Unternehmen;
• Kommunalunternehmen
• Landwirtschaftliche Gesellschaft;
• Genossenschaftsgesellschaft;
• Europäische Gesellschaften;
• Europäische Wirtschaftliche Interessen-

vereinigung.

Eintragung von Unternehmen
Unternehmen, genauso wie andere juristi-
sche Personen, werden in den staatlichen 
Zentralregister der juristischen Personen 
eingetragen, dessen Verwalter Staatliches 
Registerzentrum ist. Bei der Eintragung ei-
nes Unternehmens wird eine entsprechende 
Bescheinigung und eine Registernummer 
(Code) erteilt. Veränderungen der regi-
strierten Daten haben die Unternehmen 

A. UNTERNEHMEN
A.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
Das Prinzip der Freiheit zur Ausübung ei-
ner wirtschaftlichen bzw. kommerziellen 
Tätigkeit bedeutet, dass natürliche Personen 
in Litauen mit und ohne Gründung eines 
Unternehmens eine wirtschaftliche Tätigkeit 
ausüben können. Alle Unternehmen (mit 
der Ausnahme von Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften) sind juristi-
sche Personen mit beschränkter Haftung, 
die für die Verbindlichkeiten nur mit dem 
Unternehmensvermögen haften, also unter 
der Einhaltung der Trennung des Vermögens 
der juristischen Person von dem der 
Gründer und Besitzer des Unternehmens. 
In Litauen gibt es auch das Recht, Filialen 
und Repräsentanzen von Unternehmen zu 
gründen und Verbände zu bilden. Nach 
dem ZGB gilt das Verbot, zum Zwecke der 
Diskriminierung unterschiedliche Rechte, 
Pflichten oder Privilegien für einzelne ju-
ristische Personen festzulegen sowie die 
Rechtsfähigkeit einer juristischen Person 
aus anderen als vom Gesetz vorgesehenen 
Gründen oder Verfahren einzuschränken. 
Es wurde darauf verzichtet, die ultra vires-
Doktrin auf private juristische Personen 
anzuwenden.

Rechtsakten
• Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des Ra-

tes vom 22. Juli 2003 über das Statut der 
Europäischen Genossenschaft (SCE) 
(ABl. 2003 L 207/1-24).

• Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Ra-
tes vom 25. Juli 1985 über die Schaffung 
einer Europäischen wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung (EWIV) (ABl. 
1985 L 199/1).

• Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Ra-
tes vom 8. Oktober 2001 über das Sta-
tut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(ABl. 2001 L 294/1).

• Zivilgesetzbuch der Republik Litauens 
vom 18. Juli 2000 (Staatsanzeiger, 2000, 
Nr. 74-2262).

• Zivilprozessordnung der Republik Li-
tauen Nr. IX-743 vom 28. Februar 2002 
(Staatsanzeiger, 2002, Nr.34-1340).
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Die Einzahlungen auf die Geschäftsanteile 
einer SCE müssen mindestens 30 000 EUR 
betragen.

Die SCE verfügt über eine General-
versammlung und entweder ein Auf-
sichtsorgan und ein Leitungsorgan (duali-
stisches System) oder ein Verwaltungsorgan 
(monistisches System), entsprechend der in 
der Satzung gewählten Rechtsform.

Europäische Wirtschaftliche 
Interessenvereinigung
Die EWIV ist eine private juristische Person 
mit unbeschränkter Haftung. Das Ziel der 
EWIV ist es, die wirtschaftliche Tätigkeit 
ihrer Mitglieder zu unterstützen bzw. bei 
ihrer Erweiterung mitzuwirken, um bessere 
Ergebnisse zu erzielen. Der EWIV ist un-
tersagt, gegenüber den Dritten berufliche
Tätigkeit auszuüben, die Aktien oder einen 
Anteil des Vermögens der Mitglieder zu be-
sitzen, weder mittelbar noch unmittelbar die 
Kontrolle über die Tätigkeit der Mitglieder 
zu üben, mehr als 500 Arbeitnehmer zu be-
schäftigen.

Die Gründer von einer EWIV kön-
nen sowohl öffentliche als auch private 
Unternehmen bzw. andere Organisationen 
sein, deren Niederlassung in der EU liegt, 
sowie natürliche Personen, die industrielle, 
kommerzielle, gewerbliche, landwirtschaft-
liche Tätigkeit oder freie Berufe ausüben so-
wie andere Leistungen in der EU erbringen. 
Dabei müssen mindestens zwei Gründer 
aus verschiedenen EU-Mitgliedsländern  
sein.

Organe der EWIV sind die Versammlung 
der Mitglieder und der Geschäftführer.

Zweigniederlassungen und 
Repräsentanzen von Unternehmen
Unternehmen (auch ausländische) können 
Zweigniederlassungen in Litauen gründen, 
um alle oder einzelne Funktionen auszu-
üben, sowie Repräsentanzen errichten, die 
das Recht haben, die Interessen der juri-
stischen Person zu vertreten, Geschäfte 
im Namen des Unternehmens, das die 
Repräsentanz eröffnete, zu tätigen, Export- 
und Importgeschäfte zu betreiben, jedoch 
ausschließlich zwischen der Repräsentanz 
und ausländischen juristischen Personen 
oder anderen Organisationen, die eine 
Repräsentanz errichteten oder damit ver-
bundenen Institutionen und Organisationen. 
Es ist zu beachten, dass weder die 
Zweigniederlassung noch die Repräsentanz 
einen selbständigen rechtlichen Status einer 
juristischen Person innehaben.

Um gewisse Zwecke zu erreichen, können 
sich etliche Unternehmen in Verbände eini-
gen.

B. LIZENZIERUNG
B.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
Zur Sicherung der Aufsicht und Kontrolle 
von Tätigkeiten mit Bezug zur natio-
nalen Sicherheit, erhöhter Gefahr für 
Leben, Gesundheit und Umwelt, ord-
nete die Republik Litauen für die diese 
Tätigkeit ausübenden Unternehmen be-
sonderes Kontrollverfahren und gesteiger-
te Anforderungen an. Diese gesteigerten 
Anforderungen, d. h. die Anforderung 
vor der Aufnahme einer bestimmten wirt-
schaftlichen Tätigkeit eine Lizenz zu er-
werben, können nur unter Einhaltung 
der Grundsätze von Zielgerichtetheit, 
Unparteilichkeit, Nichtdiskriminierung, 
Effektivität, Verhältnismäßigkeit usw. ge-
stellt werden.

Rechtsakten
Allgemeine Vorschriften zur Lizenzierung 
sind im Zivilgesetzbuch und in folgenden 
Beschlüssen der Regierung festgelegt:
• Zivilgesetzbuch der Republik Litauen 

vom 18. Juli 2000 (Staatsanzeiger vom 
2000, Nr. 74-2262).

• Beschluss der Regierung der Republik 
Litauen Nr. 274 zur Bestätigung der me-
thodischen Anweisungen von Lizenzie-
rung der wirtschaftlich-geschäftlichen 
Tätigkeit vom 15. März 2004 (Staatsan-
zeiger, 2004, Nr.41-1333).

Detaillierte Lizenzierungsregeln sind in 
einzelnen Rechtsakten verankert, die li-
zenzpflichtige Tätigkeiten regeln, z. B.:
• Gesetz der Republik Litauen über En-

ergie Nr. IX-884 vom 16. Mai 2002 
(Staatsanzeiger, 2002, Nr. 56-2224).

• Gesetz der Republik Litauen über Ge-
schäftsbanken Nr. IX-2085 vom 30. 
März 2004 (Staatsanzeiger, 2004, Nr. 
54-1832).

• Gesetz der Republik Litauen über Fi-
nanzanstalten Nr. IX-1068 vom 10. Sep-
tember 2002 (Staatsanzeiger, 2002, Nr. 
91-3891).

• Gesetz der Republik Litauen über Alko-
holkontrolle vom 18. April 1995 Nr. I-
857 (Staatsanzeiger, 1995, Nr. 44-1073), 
neue Fassung des Gesetzes Nr. IX-2052 
vom 9. März 2004 (Staatsanzeiger, 
2004, Nr. 47-1548).

• Gesetz der Republik Litauen über die 
Information der Öffentlichkeit Nr. I-
1418 vom 2. Juli 1996, neue Fassung des 

Gesetzes Nr. X-752 vom 11. Juli 2006 
(Staatsanzeiger, 2006, Nr. 82-3254).

• Gesetz der Republik Litauen über Kon-
trolle der Tabakwaren Nr. I-1143 vom 
25. Dezember 1995 (Staatsanzeiger, 
1996, Nr. 11-281, 2003, Nr.117-5317).

• Gesetz der Republik Litauen über Versi-
cherung Nr. IX-1737 vom 18. Septem-
ber 2003 (Staatsanzeiger, 2003, Nr.94-
4246).

B.2. Wir heben hervor

Wichtigste lizenzpflichtige Tätigkeiten
Ein Unternehmen darf jede wirtschaft-
liche Tätigkeit auf dem Gebiet der RL 
ausüben, solange diese nicht von den 
Gesetzen der RL oder der Satzung des 
Unternehmens untersagt ist. Bestimmte 
Tätigkeitsbereiche wie Bankwesen, 
Pharmazie, Telekommunikation, Wetten, 
Lebens- und Sachversicherung, Herstellung 
und Handel mit Tabakwaren, alkoholischen 
Produkten oder Waffen, Import und Export 
von Erdölprodukten oder strategisch wich-
tiger Produkte oder Güter, wie auch andere 
Tätigkeiten, die mit einer erhöhten Gefahr 
für Leib und Leben, Gesundheit, Umwelt 
oder die nationale Sicherheit verbunden 
sind, sind lizenzpflichtig. Insgesamt sind
in Litauen 39 lizenzpflichtige wirtschaft-
liche Tätigkeitsbereiche festgesetzt. Eine 
Lizenzierung ist nur dann anwendbar, wenn 
dadurch gewisse Ziele am besten zu er-
reichen sind. Die Lizenzierung darf nicht 
als Maßnahme für die Begrenzung der 
Teilnehmerzahl am spezifischen Wirtschaf
tstätigkeitsmarkt benutzt werden.

Erteilung von Lizenzen
Die von der Regierung beauftragten 
Behörden erteilen Lizenzen, überwachen 
die Befolgung der Voraussetzungen der li-
zenzpflichtigen wirtschaftlichen Tätigkeit
und heben auf oder widerrufen die erteilten 
Lizenzen. Bei der Ausgabe von Lizenzen 
dürfen keine Ausnahmen, Vergünstigungen 
und Privilegien an den Personen, die eine 
Lizenzerteilung bestreben, angewandt wer-
den.

Die Erteilung der Lizenz erfolgt unbefristet, 
wenn die in den Lizenzierungsvorschriften 
benannten Voraussetzungen erfüllt werden. 
Eine Ablehnung einer Lizenzerteilung zu-
gunsten eines Unternehmens darf nicht 
auf Zwecklosigkeit der wirtschaftlichen 
Tätigkeit berufen und muss begründet wer-
den. Eine Gebühr für die Lizenz darf nicht 
die Kosten für die Erteilung der Lizenz und 
die Überwachung der Tätigkeit überschrei-
ten.
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C. INSOLVENZVERFAHREN UND 
ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT EINES 
UNTERNEHMENS

C.1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundsätze
Die Gesetzgebung der RL re-
gelt die Konkursfragen und die Zah-
lungsunfähigkeit eines Unternehmens 
auf der Grundlage folgender Grundsätze: 
Schutz der Vermögensinteresse der 
Gläubiger, Priorität der Wiederherstellung 
der Zahlungsfähigkeit, Vorrang der 
Vermögensinteresse der Arbeitnehmer, die 
in einem zahlungsunfähigen Unternehmen 
tätig sind.

Rechtsakten
• Zivilgesetzbuch der Republik Litauen 

vom 18. Juli 2000 (Staatsanzeiger, 2000, 
Nr. 74-2262).

• Zivilprozessordnung der Republik Li-
tauen vom 28. Februar 2002 (Staatsan-
zeiger, 2002, Nr. 34-1340).

• Insolvenzgesetz der Republik Litauen 
Nr. IX-216 vom 20. März 2001 (Staats-
anzeiger, 2001, Nr. 31-1010).

• Gesetz der Republik Litauen über Re-
strukturierung von Unternehmen Nr. IX-
218 vom 20. März 2001 (Staatsanzeiger, 
2001, Nr. 31-1012).

• Gesetz der Republik Litauen über Ga-
rantiefond Nr. VIII-1926 vom 12. Sep-
tember 2000 (Staatsanzeiger, 2000, Nr. 
82-2478).

Zuständige Institutionen
• Wirtschaftsministerium der Republik 

Litauen;
• Justizministerium der Republik Litau-

en.

C.2. Wir heben hervor

Voraussetzungen für ein 
Konkursverfahren
Wenn ein Unternehmen die mit den 
Gläubigern ausgehandelten Zahlungs-
verpflichtungen nicht innerhalb ei-
ner dreimonatigen Frist einhalten oder 
nicht innerhalb der im Gesetz festgeleg-
ter Frist einlösen kann, und wenn diese 
Zahlungsverpflichtungen (Schulden) ei-
nes Unternehmens die Hälfte des in der 
Bilanz eingetragenen Vermögens über-
steigen, geht man davon aus, dass das 
Unternehmen zahlungsunfähig ist und ein 
Konkursverfahren beantragt werden kann. 
Es gibt zwei Konkursverfahrensarten: ein 
gerichtliches und ein außergerichtliches  
Verfahren.

Außergerichtliches Konkursverfahren
Zur Fassung des Beschlusses über eine au-
ßergerichtliche Konkursbehandlung ist eine 
Gläubigerversammlung, die vom Vorstand 
oder dem Inhaber des Unternehmens einbe-
rufen wurde, zuständig. Dieser Beschluss 
muss von den Gläubigern, deren Forderungs-
summe einen Umfang von mindestens 4/5 
der Gesamtverbindlichkeiten ausmacht, 
bestätigt werden. Demnach wird von den 
Gläubigern ein Verwalter ernannt, der die 
Leitung des Unternehmens übernimmt und 
das Konkursverfahren durchführt.

Gerichtliches Konkursverfahren
Den Konkursantrag können entweder die 
Gläubiger, oder der Inhaber oder die Leitung 
des Unternehmens beim Gericht stellen. Für 
die Eröffnung des Konkursverfahrens ist das 
Bezirksgericht der Ortschaft, in der sich der 
Sitz des Unternehmens befindet, zuständig. 
Das gerichtliche Konkursverfahren läuft 
nach den Vorschriften der ZPO ab. Nach dem 
Gerichtsbeschluss zur Konkurseröffnung 
wird ein Konkursverwalter ernannt. Das 
Gericht legt außerdem eine Frist fest, in-
nerhalb derer die Gläubiger berechtigt sind, 
ihre Forderungen zu stellen. Des Weiteren 
wird eine Frist bestimmt, innerhalb derer 
die Leitungsorgane des Unternehmens das 
Vermögen dem Verwalter übergeben müssen. 
Darüber hinaus werden vom Bezirksgericht 
weitere Verfahrensentscheidungen getrof-
fen.

Verfahren zur Befriedigung der 
Forderungen der Gläubiger
Der Verwalter bewirkt den Verkauf 
des Unternehmensvermögens und die 
Gläubigerbefriedigung. Die Forderungen 
der Gläubiger, die mit einem Pfand oder 
einer Hypothek gesichert sind, werden als 
erste aus dem Verkauf des gepfändeten 
Vermögens befriedigt. Nach dem Verkauf 
der unbesicherten Vermögensgegenstände 
werden zunächst die Forderungen der 
Arbeitnehmer befriedigt, dann die 
Steuerforderungen und sonstige Gebühren 
und darauf alle verbliebenen Forderungen 
der übrigen Gläubiger. Die Forderungen 
der Gläubiger jedes Folgerangs wer-
den erst dann befriedigt, wenn alle 
Gläubigerforderungen des davor stehenden 
Ranges völlig befriedigt wurden. Wenn kei-
ne hinreichenden Mittel zur Befriedigung 
sämtlicher Gläubigerforderungen innerhalb 
eines Ranges vorhanden sind, werden die 
Forderungen proportional befriedigt.

Vereinfachtes Konkursverfahren
Wenn ein Gläubiger einen Antrag wegen 
einer nicht befriedigten Forderung macht, 

die sich aus einem Arbeitsverhältnis ergib 
oder aufgrund einer Gesundheitsbeeinträ
chtigung, oder einer anderen Verletzung, 
oder arbeitsbedingten Gesundheitsschäden, 
oder aufgrund eines Arbeitsunfalls mit 
Todesfolge entstanden ist, und wenn das 
Unternehmen kein oder kein hinreichendes 
Vermögen besitzt, um für Gerichts- und 
Verwaltungskosten aufkommen zu können, 
so kann ein vereinfachtes Konkursverfahren 
angestrengt werden, in dem es verkürz-
te Verfahrensfristen mit vereinfachtem 
Vermögensverkauf und entsprechender 
Mittelverwendung gibt. Im Rahmen eines 
vereinfachten Konkursverfahrens wer-
den die Gläubigerversammlungen nicht 
einberufen, und alle Fragen, die mit dem 
Konkursverfahren verbunden sind, werden 
vom Gericht entschieden.

Restrukturierung von Unternehmen
Unternehmensrestrukturierung bedeu-
tet Umsetzung einer Umwandlung der 
unternehmerischen Tätigkeit, Produkt
ionsmodernisierung, Verbesserung der 
Arbeitsorganisation, Verkauf des Vermögens 
des Unternehmens oder eines Teils davon, 
Übernahme des Unternehmensvermögens 
von anderen Unternehmen durch eine 
Verschmelzung oder Aufteilung genauso 
wie die Umsetzung von anderen techni-
schen, wirtschaftlichen und organisato-
rischen Maßnahmen mit dem Ziel, die 
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens wie-
derherzustellen. Des Weiteren bezweckt 
die Unternehmensrestrukturierung die 
Summe der Unternehmensverbindlichke
iten gegenüber Gläubigern zu reduzieren 
und die Bedingungen zu deren Erfüllung 
zu schaffen, um dem Unternehmen, das 
provisorische Schwierigkeiten hat und sei-
ne wirtschaftlich-geschäftliche Tätigkeit 
nicht unterbrochen hat, es möglich zu 
machen, seine Tätigkeit weiterhin aus-
zuüben, Verbindlichkeiten zu, erfüllen, 
Zahlungsfähigkeit des Unternehmens 
wiederherzustellen, und folglich ein 
Konkursverfahren zu vermeiden.

Der Geschäftsführer unterbreitet den 
Gläubigern den Vorschlag, eine Unt
ernehmensrestrukturierung durchzu-
führen, und beantragt beim Gericht im 
Falle der Gläubigerzustimmung eine 
Restrukturierung des Unternehmens. Mit 
Ausnahme der Vorschriften im Gesetz 
über Restrukturierung von Unternehmen 
bestimmt sich das Verfahren nach den 
Vorschriften der ZPO.

Die Unternehmensrestrukturierung er-
folgt gemäß dem Restrukturierungsplan, 
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IV. Steuern

A. INTERNATIONALE FRAGEN

Abkommen zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerung
Litauen hat mehr als dreißig Abkommen 
zur Vermeidung von Doppelbesteuerung 
abgeschlossen. Sämtliche Abkommen stüt-
zen sich auf das Musterabkommen der OE

CD/VN und sind mit folgenden Ländern 
abgeschlossen:

Republik Irland Republik Italien Rumänien

Republik Armenien Republik Israel Russische Föderation

Republik Österreich Vereinigte Staaten von Amerika Republik Singapur

Republik Aserbaidschan Kanada Republik Slowakei

Republik Weißrussland Republik Kasachstan Republik Slowenien

Königreich Belgien Volksrepublik China Republik Finnland

Republik Bulgarien Republik Kroatien Königreich Schweden

Republik Tschechien Republik Lettland Konföderation Schweiz

Königreich Dänemark Republik Poland Republik Türkei

Großbritannien Republik Malta Ukraine

Republik Estland Republik Moldau Republik Usbekistan

Republik Griechenland Königreich Niederlande Republik Ungarn

Georgien Königreich Norwegen Bundesrepublik Deutschland

Republik Island Republik Portugal

Königreich Spanien Republik Frankreich

Investitionen und Steuervergünstigungen

Vergünstigungen für ausländische 
Investoren
Während der EU-Beitrittsverhandlungen 
wurden grundsätzlich sämtliche 
Vergünstigungen für ausländische 
Investoren abgeschafft; deswegen werden 
neue Investitionen keine außer den in den 
FHZ gewährten Vergünstigungen genie-
ßen.

Freihandelszonen
Litauische und ausländische Unternehmen 
können ihrem Geschäft in FHZ nachgehen. 
Unternehmen in FHZ können folgende 
Steuervergünstigungen genießen:
• Bei Investitionen über 1 Million Euro, 

wobei nicht weniger als 75% der Ein-
nahmen des Unternehmens in dem 
Steuerzeitraum die Einnahmen aus der 
in der FHZ ausgeübten Tätigkeit bilden 
(Produktion, Bearbeitung, Lagerung in 
der Großhandelszone, die in der FHZ 
geleisteten Dienstleistungen), wird das 
Unternehmen von der Körperschafts-
steuer für die ersten 6 Steuerräume be-
freit und genießt in den folgenden 10 

von 1 Mio. Litas innerhalb eines Steuerjahres 
(ungefähr 289.620 Euro) nicht übersteigt, hat 
das Recht, auf 25.000 Litas (ungefähr 7.240 
Euro) einen Körperschaftssteuersatz von 0% 
anzuwenden, und auf den restlichen Teil des 
Gewinnes einen Körperschaftssteuersatz 
von 15%.

Andere Ermäßigungen und 
Vergünstigungen
Die Mehrheit der Kommunen in Litauen 
bieten Ermäßigungen bei Grundsteuern und 
manchmal finanzielle Unterstützung für die
Schaffung neuer Arbeitsplätze an.

Bestimmte Steuerermäßigungen werden 
auch Unternehmen gewährleistet, de-
ren Inhaber oder Angestellte behinderte 
Personen sind.

Buchführung und Wirtschaftsprüfung
Mit bestimmten Ausnahmen, die klei-
ne Unternehmen und/oder Unternehmen 
mit unbeschränkter Haftung betreffen, 
beruht die Buchführung grundsätzlich 
auf dem Zuflussprinzip. Die Litauische
Bank verlangt, dass sämtliche Banken in 
Litauen ihre Konten nach den Grundsätzen 
der International Financial Reporting 
Standards (IFRS) vorlegen. Seit dem 1. 
Januar 2004 sind viele IFRS in Kraft, die 
sequentielle Buchführungsstandards in 
solchen Bereichen wie der Berechnung 
von versteckten Steuern, Anweisungen für 
bestimmte Vermögensgegenstände und 
Gutachten von derivaten Finanzinstrumenten 
beinhalten. Die Konsolidierung ist ab dem 
1. Januar 2004 bindend.

Prüfungspflichtig sind alle staatlichen und
kommunalen Unternehmen sowie Aktienge-
sellschaften. Prüfungspflichtig sind auch
alle geschlossenen Aktiengesellschaften, 
offenen Handelsgesellschaften mit 
unbeschränkter Haftung sowie Han-
delsgesellschaften mit beschränkter 
Haftung (sofern alle Gesellschafter ge-
schlossene Aktiengesellschaften bzw. 
Aktiengesellschaften sind), die mindestens 
zwei von den folgenden Kriterien erfüllen:
• Nettoüberschuss aus Veräußerungen 

über 10 Mio. Litas (ca. 2.896.200 Euro) 

Steuerräumen eine Minderung der Kör-
perschaftssteuer um 50%;

• Befreiung von der Immobiliensteuer 
kann ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Investition in die FHZ erfolgen.

Kleine Unternehmen
Ein Unternehmen, dessen Bruttoerlös 
in einem Steuerjahr unter 500.000 Litas 
(144.810 Euro) liegt und dessen durch-
schnittliche Zahl der Angestellten 10 
Personen innerhalb eines Steuerjahres nicht 
übersteigt, hat eine Körperschaftssteuer 
von 13% (Normalsatz: 15%) zu zahlen. 
Ein Unternehmen (Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften), dessen durch-
schnittlicher Angestelltenzahl nicht höher als 
10 Personen ist und dessen Erlös die Grenze 
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im abgelaufenen Geschäftsjahr;
• durchschnittliche Anzahl der Angestell-

ten pro Geschäftsjahr von mindestens 50 
Personen;

• Aktiva des Unternehmens über 5 Mio. 
Litas (ca. 1.448.100 Euro).

Prüfungspflichtig sind ferner alle Aktien-
gesellschaften.

B. STEUERVERWALTUNG

Die in Litauen geltenden Anforderungen an 
Rechnungsführung und Buchhaltung sind 
für alle weiteren Unternehmensunterlagen 
bindend. Die Unterlagen müssen in li-
tauischer Sprache verfasst sein. Bei 
Bedarf können die Unterlagen auch in 
zwei Sprachen niedergeschrieben wer-
den. Form und Inhalt der Unterlagen zur 
Rechnungslegung werden reglementiert. 
Auf den Unterlagen müssen entsprechende 
Angaben der Geschäftsparteien vermerkt 
sein. Die Bestimmungen zur Erstellung 
von Rechnungen stimmen mit den EU-
Richtlinien überein, sie können elektronisch 
oder per Hand geschrieben werden, müssen 
aber aufbewahrt werden. Rechnungs- und 
Barzahlungsbelege, die nicht auf den vorge-
sehenen Vordrucken vorgelegt werden oder 
auf denen erforderliche Angaben fehlen, 
werden zu Steuerzwecken nicht akzeptiert.

Auskünfte und Entscheidungen bezüg-
lich der Steuern gelten nur für den kon-
kreten Fall und werden auf den konkreten 
Steuerzahler bezogen. Finanzbehörden 
können in Zukunft dieselbe Angelegenheit 
anders auslegen (z.B. im Rahmen der 
nächsten Steuerprüfung). Jedenfalls hel-
fen die vom Steuerpflichtigen erhaltenen
Auskünfte, Geldstrafen und Geldbußen für 
verspätete Zahlungen zu vermeiden.

Die zurzeit geltenden Geldbußen sind nicht 
groß. Das Steuerverfahren dauert aber lan-
ge und ist sehr kostspielig.

Geschäfte mit verbundenen 
Geschäftsparteien und Preiskontrolle
Die Steuergesetze kontrollieren Geschäfte 
mit verbundenen Geschäftsparteien, 
die sich sowohl in Litauen als auch in 
Ausland befinden. Deswegen wird emp-
fohlen, Geschäfte auf der Grundlage von 
Marktpreisen abzurechnen, sodass ein 
Geschäft dem Fremdvergleich standhält, 
d. h. dass nachweislich dasselbe Geschäft 

auch mit dem unbeteiligten Dritten zu den-
selben Konditionen abgewickelt worden 
wäre. Das Steueramt hat das Recht, die 
Besteuerungsgrundlage zurückzurechnen 
und das erfolgte Geschäft zu Steuerzwecken 
anders zu bewerten, wenn ein begründe-
ter Verdacht auf vorsätzliche bewusste 
Steuerhinterziehung besteht. Ab 1. Januar 
2004 werden die Richtlinien der OECD für 
Transferpreise übernommen.

B.1. Unternehmensbesteuerung

Ansässige Unternehmen und 
Registrierung der Steuerzahler
In Litauen registrierte Unternehmen wer-
den besteuert auf der Grundlage von 
Gewinn- und Vermögenszuwachs, der so-
wohl in Litauen als auch im Ausland er-
wirtschaftet wurde. Im Ausland einbehal-
tene Steuern, die die in Litauen festgelegte 
Steuer für ausländische Einkünfte nicht 
überschreiten, können angerechnet werden. 
In internationalen Abkommen festgelegte 
Steuererleichterungen werden auch ange-
wendet.

Bei den Unternehmen, die in Litauen keinen 
Sitz haben, wird nur ein kleiner Steuersatz 
angewandt und nur auf die Erlöse, die 
in Litauen erwirtschaftet wurden (siehe 
Abschnitt „Quellensteuer“).

Ein Unternehmen gilt als in Litauen an-
sässig, wenn es in Litauen gegründet und 
dort registriert wurde. In Litauen muss 
sich ein Unternehmen binnen 5 Werktagen 
seit der Eintragung im Register für juristi-
sche Personen (oder binnen 5 Werktagen 
seit der Aufnahme der unternehmerischen 
Tätigkeit in Litauen bei der Registrierung 
des Sitzes des Unternehmens) bei dem 
örtlichen Steueramt als ein Zahler von 
Steuern und Beiträgen an die staatliche 
Sozialversicherung eintragen lassen und von 
dieser Behörde die Registrierungsnummer 
des Steuerzahlers sowie die des Versicherers 
und den entsprechenden Schein  
erhalten.

Über Änderungen von Angaben, die bei 
der Registrierung gemacht wurden, muss 
innerhalb von 5 Werktagen Mitteilung ge-
macht werden.

Der ständige Sitz
Ein Unternehmen hat einen ständigen Sitz 
in Litauen, wenn es eine

• kommerzielle Tätigkeit in Litauen aus-
übt, oder

• kommerzielle Tätigkeit durch einen an-
gestellten Vertreter ausübt, oder

• Baustelle, ein Gebäude, eine Anlage, 
Ausrüstung o.ä. benutzt, oder

• Anlage oder ein Gebäude benutzt, ein-
schließlich Bohranlagen oder Schiffe 
zur Erkundung und Ausbeutung von 
Naturvorkommen.

Meistens unterliegen Unternehmen mit 
ständigem Sitz demselben Steuerrecht 
wie andere Unternehmen, mit wenigen 
Ausnahmen, z.B. Abzug für Ausgaben für 
den Hauptsitz usw. Ausgeführte Gewinne 
von Zweigniederlassungen (bei ständigem 
Sitz in Litauen) werden nicht besteuert.

Besteuerung von Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen
Personengesellschaften und Einzelunterneh-
men gelten als Steuerzahler und werden 
wie Gesellschaften besteuert.

Geschäfts- und Steuerjahr
Geschäfts- und Steuerjahr stimmen mit 
dem Kalenderjahr überein. Bei einer 
Abweichung hiervon können auch die 
Tätigkeitsschwerpunkte des Steuerzahlers 
berücksichtigt werden. Bei einer saisona-
len Tätigkeit eines Unternehmens kann 
das Steuerjahr mit dem Kalenderjahr 
nicht übereinstimmen. In diesem Fall 
kann der Steuerzahler mit Zustimmung 
dem zuständigen Steueramt auch ein 
vom Kalenderjahr abweichendes 12-
monatiges Geschäfts- und Steuerjahr  
haben.

Steuertarif
Die übliche Besteuerung des Gewinns 
liegt für juristische Personen bei 15%1. 
Für kleine Unternehmen, deren Bruttoerlös 
in einem Steuerjahr unter 500 tausend 
Litas liegt und dessen durchschnittliche 
Zahl der Angestellten 10 Personen in-
nerhalb eines Steuerjahres nicht über-
steigt, liegt die Besteuerung des Gewinns 
bei 13%. Darüber hinaus kann ein 
Unternehmen (Einzelunternehmen oder 
Personengesellschaft), dessen durch-
schnittlicher Angestelltenzahl nicht hö-
her als 10 Personen ist und dessen Erlös 
die Grenze von 1 Mio. Litas innerhalb 
eines Steuerjahres (ungefähr 289.620 
Euro) nicht übersteigt, hat das Recht, auf 
25.000 Litas (ungefähr 7.240 Euro) einen 
Körperschaftssteuersatz von 0% anzu-
wenden, und auf den restlichen Teil des 
Gewinnes einen Körperschaftssteuersatz 
von 15%.

1 Im Jahre 2006 wird ein zusätzliche Steuersatz (vorübergehende Sozialsteuer) eingeführt, der 4% 
auf den erzielten zu versteuernden Gewinn beträgt. Im Jahre 2007 wird er 3% betragen. S. Kapitel 
„Vorübergehende Sozialsteuer“.
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Anlage Nr. 2

1 nicht endgültige Angaben
2 primäre Schätzungen
3 ungefähre Zahlen
4 vorläufige Angaben
5 zum 30. September 2006

WICHTIGSTE WIRTSCHAFTSINDIKATOREN IM ÜBERBLICK

2002 2003 2004 2005 2006

BIP, in Mio. Litas 51971 56804 62587 712001 815542

Inflation (im Vergleich zum Dezember des Vorjahres), in % -1,0 -1,3 2,9 3,0 4,5

Arbeitslosigkeitsrate, in % 13,8 12,4 11,4 8,3 5,93

Export, in Mrd. Litas 19,1 21,3 25,8 32,8 38,84

Import, in Mrd. Litas 27,5 29,4 34,4 43,2 52,64

Bilanz, in Mrd. Litas -8,4 -8,1 -8,6 -10,4 -13,84

Direkte ausländische Investitionen (Anfang des Jahres), in Mio. Litas 10662 13184 13699 16193 23896

Auslandsschuld des Staates (Ende des Jahres), in Mio. Litas 9178 8870 7479 78181 86645
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